
e e

J e b e J F re h(Fwo r duF J Zä e S mee JS 1 e eg J S JS M e.e ec e

0 S c 7 à 2 7 248 4 S2 7 r W 39 4 c4 e e e e n 85r u S ä W
n

n

h a SMerſeburger Kreis Blatt.
Sechs und Zwanzigſter Jahrgang.

Mittwoch den 21. Juli 1852.3. Quartal. Stück 6.
ne

er ne

Bekanntmachungen.
In der neuern Zeit ſind im hieſigen Kreiſe als Dorfgerichtsperſonen angenommen und verpflichtet worden

der Bauergutsbeſitzer Gottlob Bartholemäus, als Ortsrichter in Frankleben;
2) der Nachbar und Einwohner Wilhelm Reim, als Gerichtsſchöppe in Pobles.

Merſeburg, den 12. Juli 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.
Höhern Orts iſt man nicht abgeneigt, eine Beſchäl Station in Merſeburg zu errichten. Um dieſen Zweck zu erreichen,

iſt es erforderlich, daß die Nothwendigkeit zu einer ſolchen nachgewieſen wird.

Merſeburg, den 14. Juli 1852.

Ich erſuche daher die Pferdebeſitzer des Kreiſes, mir innerhalb 14 Tagen anzuzeigen, wie viel Stuten für den Fall,
daß eine ſolche Station hierſelbſt etablirt wird, den Beſchälern von ihnen zugeführt werden würden.

Der Königliche Landrath Weidlich.

Der hinter dem Dienſtknecht Carl Auguſt Richter aus
iſt durch Ergreifung des Richter erledigt.

Merſeburg, den 17. Juli 1852.

Zöſchen unterm 25. Mai und 30 Juni er. erlaſſene Steckbrief

Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Nach der Beſtimmung in g. 41.
unter Nr. 2. der Feldpolizei Ordnung vom 1. November 1847
iſt die Nachleſe in Gärten, Obſtanlagen, Weinbergen und auf
Aeckern bei Strafe verboten. Obgleich nun hiernach die Feld-
beſitzer berechtigt ſein würden den Aehrenleſern das Betreten
ihrer Grundſtücke gar nicht zu geſtatten, ſo haben ſie doch gegen
uns erklärt, daß ſie das geſetzliche Verbot in ſeiner Allgemein-
heit zur Geltung zu bringen nicht geſonnen ſeien vielmehr
das Aehrenleſen geſtatten wollten, mit folgenden Einſchränkun-
gen jedoch:

daß es an Sonn und Feſttagen gar nicht,
2) an den gewöhnlichen Arbeitstagen nur von 6 Uhr Mor-

gens bis 6 Uhr Abends,
3) nicht eher ausgeübt werden dürfe, als bis die Erndte

derjenigen Fruchtgattung, von welcher die Aehren ge-
ſammelt werden ſollen, vom Felde eingebracht ſei.

Je mehr Anerkennung dieſer Beſchluß der Feldbeſitzer ver
dient, deſto mehr werden ſich es die Perſonen welche ſich mit

Aehrenleſen befaſſen, angelegen ſein laſſen, jede Uebertretung
zu vermeiden.

Eontraventionen ſind in 9. 41. der Feldpolizei- Ordnung
mit einer Geldſtrafe von 5 Sgr. bis zu 3 Thlr. oder im
Unvermögensfalle verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe bedroht.

Wir knüpfen daran die Bekanntmachung folgender von
den Feldbeſitzern nöthig erachteter Beſtimmungen in Bezug auf
das Hamſtergraben:

1) das Hamſtergraben darf auf Kleefeldern gar nicht, und
2) auf Feldern, welche mit Sommer- Getreide beſtanden ge-

weſen ſind, nur erſt dann ſtattfinden, wenn das Getreide
vom Felde abgefahren iſt,

3) die gegrabeuen Löcher müſſen gehörig wieder zugeworfen
werden.

Es iſt in frühern Jahren die Erfahrung gemacht worden,
daß das Hamſtergraben auch an Sonn und Feſttagen während
des Gottesdienſtes vorgenommen wird namentlich von ſolchen
Perſonen, die an den Wochentagen anderweit beſchäftigt ſind.
Sie machen ſich offenbar einer Contravention gegen die Beſtim-
mung in H. 12. der Amtsblatts Verordnung vom 29. März
d. J. (A. B. S. 132.) ſchuldig.

Wir machen hierauf noch beſonders mit dem Bemerken
aufmerkſam, daß wir derartige Contraventionen unnachſichtlich
nach S. 17. der allegirten Amksblatts Verordnung und F. 340.
Nr. 8. des Strafgeſetzbuches ahnden werden.

Merſeburg, den 19, Juli 1852.
Der Magiſtrat.

Verkauf von Früchten.Es ſollen f Sruch
den 26. Juli d. J., Vormittags von 8 Uhr an,

ſämmtliche auf den früher dem Johann Gottlob Abicht, jetzt
dem Johann Chriſtian Roſche gehörigen Grundſtücken in Schweß
witz und in Schweßwitzer und Bothfelder Flur ſtehende Früchte,
namentlich Sommerweizen, Gerſte, Hafer, Runkelrüben, Kar-
toffeln, Kraut u. ſ. w. unter den im Termine bekannt zu ma
chenden Bedingungen an den Meiſtbietenden verkauft werden.
Kaufluſtige werden aufgefordert, ſich in demſelben einzu

finden. Die Schenke zu Schweßnitz iſt zum Verſammlungs-
orte beſtimmt.

Lützen, den 14. Juli 1852.
Die Königliche Kreisgerichts-Commiſſion,

zweiten Bezirks.
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Pflaumen- Verkauf.
Die diesjährige Pflaumennutzung hieſiger Gemeinde ſoll
Freitag, den 23. Juli d. J. Mittag 1 Uhr,

an Ort und Stelle, im Wege des Meiſtgebots, verkauft wer
den die Anzahlung der Hälfte des Kaufgeldes wird hier mit
bedungen.

Cämmeritz, den 18. Juli 1852.
Sehreinert, Ortsrichter.

Ein gut zugerittenes Pferd Vollblut, von hellbrauner
Farbe, 6 Jahr alt, iſt zu verkaufen bei Carl Wehle in
Lauchſtädt.

Gute Speiſekartoffeln ſind im Einzelnen wie Viertelweiſe
zu verkaufen im Bürgergarten bei Sobbe.

Merſeburg den 19. Juli 1852.
GrundſtücksVerkauf.

Jch bin willens mein in Zſcherneddel ſeparirtes Nachbar

;„GF ICTIèIJ—

gut in 3 Plänen und ein Viertellandes Feld in Zöſchener Flur
den 23. Juli dieſes Jahres Nachmittags 3 Uhr, in der
Schenke zu Zſcherneddel in einzelnen Plänen oder im Ganzen
mit der Erndte auf das Meiſtbietende zu verkaufen.

Chriſtian David Stein.
Logis- Vermiethungen. Familt

180 Thlr. zwei für 120 Thlr. eins für 90 Thlr. eins für
60 Thlr. eins für 28 Thlr. zwei (parterre) à 26 Thlr.,
eins für 24 Thlr. reſp. für 36 Thlr. und eins für 16 Thlr.
in der Stadt eins für 120 Thlr. eins für 60 Thlr. und
eins für 20 Thlr in der Altenburg, ſowie mehrere Stuben mit
Meubles können ſogleich reſp. zum 1. October e. bezogen und
nachgewieſen werden durch

den Commiſſionair Pietzſch.

Ein Familienlogis für

Es wird hiermit allen Gehenpächtern, auf Veranlaſſung
Eines Wohllöbl. Feld-Comité, bekannt gemacht, daß ein Jeder:

1) ſein Feld vom Graſe aufs Strengſte zu reinigen hat;
2) das Pachtgeld, ehe das Ausnehmen der Früchte geſchieht,

an den Feldhüter aufs Stück oder in ſeine Hütte abzu-
zahlen hat, da unſer Dienſt es nicht erlaubt, das Geld
in den Wohnungen abzuholen, widrigenfalls das Feld
anderweitig verpachtet wird.

Merſeburg, den 19. Juli 1852.
Sämmtliche Feldhüter der Stadtflur

Merſeburgs.
Capitalien zu allen Beträgen können auf ländliche

Grundſtücke fortwährend nachgewieſen werden namentlich ſind
zweimal 500 Thlr. ſofort und 2000 Thlr. zum 1. October e.
auszuleihen durch den Commiſſionair Pietzſch.

Chineſiſches Feuerwerk
aus einer der renommirteſten Fabriken, in kleinſten wie in
rößten Stücken, erwarte ich in einigen Tagen und empfehlePlches möglichſt billig.

Merſeburg. Ferdinand Scharre.

Feinſten franzöſiſchen Weineſſig, à Qrt. 4 Sgr.,
desgl. Eſtrachon-Eſſig, à Qrt. 13 Sgr. empfiehlt

H. Klingebeil jun.
Das Wäſchetrocknen in dem früheren Hädler'ſchen Gar-

ten hat ſeinen Fortgang. Backhaus.
Donnerstag den 22. Juli e

bei brillanter Jllumination Feuerwerk

Großes Militair- Concert
auf der Funkenburg,

gegeben vom Trompeterchor des Königl. 12. HuſarenRegiments.

Anfang Abends 7 Uhr. Siegel.
Auf dem Wege von Lauchſtädt nach Großgräfendorf iſt

ein braunes Tuch, worin ein Frauenmantel eingeſchlagen, und
ein leinenes Tiſchtuch verloren worden. Der ehrliche Finder
wird gebeten, es beim Gaſtwirth Tiemann gegen eine ange-
meſſene Belohnung abzugeben.

Auf dem Rittergute Zöbigker bei Mücheln wird eine
tüchtige Viehmagd geſucht.

Anm geſtrigen Abend iſt auf der Funkenburg oder auf dem
Wege von dort über den Altenburger Damm bis an das Stände-
haus eine goldene Broche verloren gegangen. Der Finder der-
ſelben wolle dieſelbe in der Redaction dieſes Blattes gegen eine
angemeſſene Belohnung abgeben.

Merſeburg, den 19. Juli 1852.

Marktpreiſe vom 17. Juli.
thl. ſg.pf. thl. ſg. pf. thl.ſſg. pf. ſthl. ſa. pf.

Weizen 2 6 bis 2 5 Gerſtel I 8 9 bis 1 15
Roggen 128 9) bis 2 2 6] Hafer 231 9 bis 1 3

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: ein außerehel. Sohn.
Stadt. Geboren: dem Fuhrmann Schwarz eine Tochter dem Hand-

ſchuhmachermſtr. Prall ein Sohn dem Schiefer und Ziegeldeckermſtr. Franke eine
Tochter dem Schneidermſtr. Piep eine Tochter dem Lithograph Tenhaeff eine
Tochter (posth.) dem Leinweber Alleritz eine Tochter dem Poſt Conducteur
Gottſchalk eine Tochter eine außerehel. Tochter. Getrauet: der Con
ditor Sperl mit Jgfr. Marie Louiſe Hildebrand der Handarbeiter Bülichen
mit Joh. Mar. Albertine Born der Handarbeiter Müller mit der verw.
Müller geb. Schmidt. Geſtorben: die Ehefrau des Bürgers und Flei-
ſchermſtr. Meinöl, im 52. Jahre an Gehienentzündung die jüngſte Tochter
des Bürgers und Handarbeiters Hufziger, 1 J. 9 M. alt, an Verzehrung
die hinterl. Wittwe des Rectors Bernhardi zu Schönwalde, 71 J. 6 M. 2 T.
alt, an Altersſchwäche.

Am Donnerstage predigen in der Stadtkirche Herr Diac. Hartung.
Neumarkt. Geboren: dem Reg. Supernumerar Heſſe eine Tochter

ein außerehel. Sohn. Geſtorben: die Ehefrau des Handarb. Körner,
36 J. 10 M. alt, am Verſchlage.

Nächſten Sonntag heiliges Abendmahl.
Altenburg. Geboren: dem Bürger und Maurermſtr. Querfurth

ein Sohn. Geſtorben: die jüngſte Tochter des Barbiers Brüning, 6
M. 3 W. alt, an Krämpfen der älteſte Sohn des Commiſſionsboten Lindner,
19 J. 4 M. alt, an Verzehrung.

Nächſten Donnerstag, Vormittag 11 Uhr, allgemeine Beichte und Abendmahl.

Schwurgerichtshof zu Naumburg.
Am 5. Juli.

1) Der Maurergeſelle Friedrich Wilhelm Wittig aus
Naumburg, 29 Jahr alt, ſchon 5 Mal beſtraft, und gegen-
wärtig wegen dreier einfacher Diebſtähle und eines ſchweren
Diebſtahls im wiederholten Rückfalle in Anklageſtand verſetzt, iſt
1. dringend verdächtig, am 22. Novbr. v. J. aus dem in

der Zuckerfabrik zu Gerlebock befindlichen Steuerlokale einen
Paletot mit einem Tabacksbeutel und einem Paar Handſchuhen,
ingl. eine ſilberne Taſchenuhr entwendet zu haben, weil er an
jenem Tage in dem fraglichen Lokale geweſen und ſämmtliche
Gegenſtände bei ihm gefunden worden ſind 2. iſt der Wittig
in der Nacht vom 16. zum 17. Februar d. J. aus dem Ge-
fängniß in Gröbzig mittelſt Durchbrechung der Wand, unter
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Mitnahme einer Decke der dortigen Gefangenenanſtalt und eines
Hundes entflohen und nachdem er am 18. Februar wieder ein-
gebracht worden, der angelegten Feſſeln ungeachtet, in der Nacht
vom 20. zum 21. Febr. wiederum aus dem Gefängniſſe ent
ſprungen iſt 3. wurde derſelbe von dem Geſellen des Bäcker-
meiſters Sänger zu Naumburg am 24. Febr. Abends 10 Uhr
in dem Keller des c. Sänger aufgefunden und ſodann verhaf-
tet, nachdem er zuvor 7 Käſe und 1 Flaſche Wein verzehrt hatte

iſt er geſtändig, aus der Werkſtatt ſeines Schwagers einen
Schließhaken und ein Stemmeiſen ohne deſſen Vorwiſſen ent-
nommen zu haben.

Den ad 3 angegebenen Diebſtahl will er aus Hunger ver-
übt haben. Nachdem das Verdict der Geſchwornen auf ſchul-
dig erfolgt war, publicirte das Gericht ein Erkenntniß, nach
welchem der Angeklagte zu 12 Jahre Zuchthaus und 10 Jahre
Polizei- Aufſicht verurtheilt wurde.

2) Der 15 jährige Knabe Friedrich Eduard Junghanns
aus Droyßig ſteht wegen vorſätzlicher Brandſtiftung vor dem
Schwurgericht. Am 24. Januar d. J. Vormittags 11 Uhr,
ſtand der Strohfeimen des Gutsbeſitzers Schlegel zu Prieſen
plötzlich in Brand.
entfernt und enthielt 70 Schock Stroh, zum ohngefähren Werthe
von 200 Thlr. Der Verdacht dieſer Brandſtiftung fiel auf
die Knaben Gröbe und Junghanns welche im Dorfe Prieſen
gebettelt hatten und kurz vor Aufſchlagen der Flamme nicht
weit vom Feimen geſehen waren. Der 2c. Gröbe geſtand in
der Vorunterſuchung zu, daß ſie beide im Schlegelſchen Gute
nichts bekommen hätten und deshalb der Junghanns, als ſie an
den Feimen gekommen, geäußert habe: „den Feimen wollen wir
anſtecken, weil wir von Schlegel nichts erhalten haben habe
ſodann 2 Zündhölzchen hervorgeholt, dieſelben angezündet und
ſo brennend in den Strohfeimen geſteckt, worauf ſie davon ge
laufen ſeien. Auch Junghanns räumt dies ſo ein will aber
nicht aus Vorſatz, ſondern nur aus Leichtſinn die That ver-

übt haben.
Der Junghanns wird zwar von den Geſchwornen für

ſchuldig erachtet, doch die Frage wegen der Zurechnungsfähig-
keit verneint, in Folge deſſen der Gerichtshof den Angeklagten
mit Strafe verſchont, ihn aber einer Beſſerungsanſtalt überweiſt.

Am 6. Juli
betraf die erſte Sache, die zur Verhandlung kam, 7 Perſonen.
Dieſe ſind

der Zimmergeſelle Wilhelm Leißling, 20 Jahre alt,
noch nicht beſtraft 2) der Handarbeiter Karl Bernsdorf,
26 Jahre alt, bereits 1 Mal wegen Diebſtahls beſtraft 3) der
Handarbeiter Friedrich Wilhelm Kaßel, genannt Müller, 30
Jahre alt, noch nicht beſtraft; 4) der Handarbeiter Carl
Schulze, 26 Jahre alt, noch nicht beſtraft; 5) der Einwoh-
ner Chriſtian Walther, 53 Jahre alt, ſchon 3 Mal beſtraft
6) der Einwohner Chriſtoph Saal, 52 Jahre alt, noch nicht
beſtraft und 7) der Einwohner Gottlob Schulze sen. 57
Jahre alt, ebenfalls noch nicht beſtraft, ſämmtlich aus Deh-

litz am Berge.
Dieſelben ſind angeklagt und zwar:
ad 1. 2. und 3. wegen zwei in einem zu einem bewohn-

ten Gebäude gehörigen umſchloſſenen Raume zur Nachtzeit mit
telſt Einſteigens und Einbruchs verübter ſchwerer Diebſtähle,
welche in Betreff des Bernsdorf als im Rückfalle verübt anzu
ſehen ad 4. wegen eines in der angegebenen Art verübten
ſchweren Diebſtahls ad 5. wegen eines im wiederholten Rück-
falle verübten einfachen Diebſtahls und ad 6. und 7. wegen
Diebeshehlerei reſp. Begünſtigung eines Diebſtahls nach Ver
übung deſſelben.

Der Feimen ſtand 100 Schritte vom Dorfe,

Seit Ende v. J. wurden in Lauchſtädt beim Oeconom
Brandes, auf dem Rittergute zu Dehlitz und beim Mühlen-
beſitzer Hoffmann daſelbſt Diebſtähle an Getreide und Kartoffeln
verübt deren die obengenannten Angeklagten verdächtig ſind.
Die Angeklagten Leißling, Kaßel und Bernsdorf geſtehen zu,
den bei Brandes ſtattgefundenen Diebſtahl an Getreide mittelſt
Einſteigens, ebenſo den Gettreidediebſtahl auf dem Rittergute
zu Dehlitz am Berge in Gemeinſchaft mit Schulze jun. verübt
und das Geſtohlne in der Wohnung des Schulze sen. aufbe-
wahrt zu haben, wobei der Letztgenannte thätig geweſen. Fer-
ner räumt der Leißling auch den Kartoffeldiebſtahl bei Hoff
mann, zu Weihnachten v. J. verübt, ein, den er mit Walther
ausgeführt haben will. Die andern Angeklagten leugnen jedoch
die ihnen zur Laſt gelegten Verbrechen deren ſie nach den er
mitelten Umſtänden und den Bezüchtigungen der Comculpaten
überführt ſind.

Bekanntmachung vom 24. Juni I852,
betreffend

das von des Fürſten von Schönburg-Waldenburg
Durchlaucht zu Droyßig gegründete, am 1. Obto-
ber d. J. ſeine Wirkſamkeit beginnende öffentliche
Seminar für die Ausbildung von evangeliſchen
Elementar-Lehrerinnen für ſämmtliche Provin-

zen der Monarchie.
(Aus dem Preußiſchen Staatsanzeiger.

Das von des Herrn Fürſten zu Schönburg Waldenburg
Durchlaucht zu Droyßig im Kreiſe Weißenfels Regierungs
bezirks Merſeburg, gegründete Lehrerinnen Seminar wird am
I. October d. J. als öffentliches Seminar für die Ausbildung
von evangeliſchen Elementar Lehrerinnen für ſämmtliche Pro-
vinzen der Monarchie ſeine Wirkſamkeit beginnen. Das Se-
minar erhält einen Direktor und erſten Lehrer, einen zweiten
Seminarkehrer und Ordinarius der Uebungsſchule, eine Haupt-
kehrerin und eine Hülfslehrerin. Mit demſelben wird eine
Mädchen -Uebungsſchule verbunden werden. Das Seminar
ſteht bis auf Weiteres unter der unmittelbaren Aufſicht und
Leitung meines Miniſteriums.

Der Kurſus des Seminars iſt ein zweijähriger, jeder Kur-
ſus zählt vorläufig 20 Zöglinge. Dieſelben wohnen und leben
in dem für dieſen Zweck eingerichteten und vollſtändig möblirten
Anſtaltsgebäude. Wohnung nebſt Bett und Bettwäſche, Hei
zung, Beleuchtung und die erforderliche Bedienung, ſo wie ärzt
liche Pflege und Medizin, wird unentgeltlich geliefert. Für
den Unterricht wird ein jährliches Lehrgeld von 12 Rthlr., und
für die vollſtändige Beköſtigung, nach Abzug der Ferienzeit,
ein Speiſegeld von 35 Rthlr. entrichtet. Zur Unterſtützung
dürftiger und würdiger Zöglinge in dieſen Beiträgen, unter
Umſtänden zur vollſtändigen Befreiung von denſelben, ſind an
gemeſſene Fonds vorhanden.

Das Seminar hat den Zweck, auf dem Grunde des evan
geliſchen Bekenntniſſes chriſtliche Lehrerinnen für den Dienſt an
gewöhnlichen Elementar und Bürgerſchulen vorzubilden, wobei
nicht ausgeſchloſſen wird daß die in ihm vorgebildeten Lehre-
rinnen nach ihrem Austritt die Erlaubniß erhalten, in Privat
verhältniſſen für chriſtliche Erziehung und Unterricht thätig zu
werden. Der Unterricht erſtreckt ſich auf alle für dieſen Beruf
erforderlichen Kenntniſſe und Fertigkeiten, Handarbeiten und
Betheiligung an der Führung des Hausweſens mit eingeſchlof
ſen. Das Leben in der Anſtalt wird auf dem Grunde des
Wortes Gottes und chriſtlicher Gemeinſchaft ruhen.

Je mehr in neuerer Zeit das aus der Erfahrung hervor
gegangene Bedürfniß von zweckmäßig vorgebildeten chriſtlichen
Lehrerinnen ſich geltend gemacht hat, und je mehr vorauszu
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ſetzen iſt, daß ſolche ſehr bald einen, auch ihre äußere Exiſtenz
ſichernden Wirkungskreis finden werden um ſo mehr darf er-
wartet werden, daß chriſtliche Jungfrauen, welche inneren Be-
ruf für das Lehr- und Erziehungsgeſchäft haben, die durch das
Seminar in Droyßig gebotene günſtige Gelegenheit benutzen
werden, um ſich in geordneter Weiſe für eine ſegensreiche Le-
bensaufgabe vorzubereiten.

Bei Eröffnung des Seminars werden 20 Zöglinge aufge-
nommen. Die Zulaſſung zur Aufnahme erfolgt auf Vorſchlag der
betreffenden Königlichen Regierungen durch mich. Die Zulaſſung
iſt bis längſtens zum 10. Auguſt d. J. bei derjenigen König-
lichen Regierung, in deren Verwaltungsbezirk die Bewerberin
wohnt, unter Einreichung folgender Schriftſtücke und Zeugniſſe
nachzuſuchen.
1) Geburts und Taufſchein, wobei bemerkt wird daß die

Bewerberin am 1. October d. J. nicht unter 17 und nicht
über 25 Jahre alt ſein darf.

2) Ein ärztliches Zeugniß über normalen Geſundheitszuſtand,
namentlich daß die Bewerberin nicht an Bruſtſchwäche,
Kurzſichtigkeit, Schwerhörigkeit, ſowie andern die Aus-
übung des Lehramtes behindernden Gebrechen leidet, auch
die wirklichen Blattern gehabt, oder mit Schutzblattern ge-
impft worden iſt.

3) Ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde über ihre ſittliche Führung
eben ein ſolches von dem Ortsgeiſtlichen und ihrem Beicht-
vater über ihr Leben in der Kirche und in der chriſtlichen
Gemeinſchaft.

4) Ein Zeugniß des betreffenden Kreis Schulen Jnſpektors
über eine mit der Bewerberin abgehaltene Prüfung. Zur
Aufnahme in das Seminar iſt unbedingt und mindeſtens
erforderlich Kenntniß der chriſtlichen Lehre auf Grund des
Katechismus und der heiligen Schrift; genaue Kenntniß
der bibliſchen Geſchichte und Fertigkeit, die wichtigſten Hi-
ſtorien im Anſchluß an den Ausdruck der Bibel frei erzäh-
len zu können Kenntniß der wichtigſten und gebräuchlich-
ſten evangeliſchen Kirchenlieder. Gutes und richtiges Leſen;
Fertigkeit, ein geleſenes Stück richtig wieder zu erzählen,

einfache Gedanken mündlich und ſchriftlich ohne grobe Ver-
ſtöße gegen Sprachgeſetze und Rechtſchreibung auszudrücken;
Kopf und Tafelrechnen in den 4 Grundrechnungsarten in
ganzen Zahlen und in Brüchen Kenntniß der vaterländi-
ſchen und Naturgeſchichte, der Geographie und Naturlehre,
wie ſie in der Oberklaſſe einer guten Elementarſchule erwor-
ben werden kann. Uebung im Stricken, Stopfen und Nä-
hen gewöhnlicher Wäſche. Ein Anfang im Klavierſpielen,
Geſang und Zeichnen iſt erwünſcht.

5) Ein von der Bewerberin ſelbſt verfaßter Lebenslauf, aus
welchem ihr bisheriger Bildungsgang zu erſehen und auf
die Entwickelung ihrer Neigung zum Lehrerberuf zu ſchlie-
ßen iſt. Dieſer Lebenslauf gilt zugleich als Probe der

Handſchrift.
6) eine Erklärung der Eltern oder Vormünder, daß dieſelben

das Lehr und Koſtgeld mit zuſammen 47 Rthlr. jährlich auf
zwei Jahre zu entrichten ſich verpflichten. Jm Falle von
der Bewerberin auf Unterſtützung Anſpruch gemacht wird,
iſt ein von der Ortsbehörde ausgeſtelltes Armuthszeugniß
beizubringen, aus welchem die Vermögensverhältniſſe der
Bewerberin und ihrer Angehörigen genau zu erſehen ſind.

Die Bewerbungen werden von den Königlichen Regierun-
gen mir bis zum 1. September eingereicht werden und
wird den Aufzunehmenden die Benachrichtigung ſo zeitig
zugehen daß ſie bis zum 1. Oktober d. J. in Drovßig
eintreffen können.

Die Beſtimmungen über die bei den ſpätern Aufnahmen
feſtzuſetzenden Bedingungen bleiben vorbehalten.

Berlin, den 24. Juni 1852.
Der Miniſter der geiſtlichen Unterrichts und

Medizinal Angelegenheiten.

von Raumer.

In den Provinzen Frankreichs werden zahlreiche Pe-
titionen um die Herſtellung des Kaiſerreichs verbreitet. Na-
mentlich zeichnet ſich hierin das Departement der Niederalpen
aus, welches vor Kurzem noch eines der Hauptheerde des So-
zialismus war. Jn Frankreich hat ſolch plötzlicher Wechſel und
Umſchlag nichts beſonders Auffälliges. Geſtern LedruRollin,
heute Louis Napoleon das iſt ſo an der Ordnung. Wir
wollen nur an einen Vorgang aus dem Jahre 1830 einnern.
Am 26. Juli jenes Jahres wurde ein weinſeliger Schneider
arretirt und in den Kerker geworfen, weil er gerufen hatte:
„Nieder mit Karl dem Zehnten“. Während er abgeſchnitten
von der Welt gefangen ſaß, ging die Julirevolution vor ſich.
Er hatte nichts davon erfahren und als er nach drei Arreſttagen
ſeinen Rauſch ausgeſchlafen und kaum die Gefängnißthür im
Rücken hatte, rief er, um ſeine Nüchternheit und geſetzliche
Geſinnung recht an den Tag zu legen: „Hoch lebe Karl der
Zehnte“. Da griff die Polizei abermals zu und brachte den
erſtaunten Schneider vor den Richter, welcher denſelben „wegen
aufrühreriſchen Geſchreies“ zu anderweiten 8 Tagen Gefängniß
verurtheilte. Später hat der Schneider gar nicht mehr gerufen
und iſt dabei ganz gut gefahren. S

Bei der Jllumination zu Ehren der Anweſenheit des Kö-
nigs in Trier hatte der Buchbinder Feldweg folgendes
Transparent angebracht

Wie in meiner Werkſtatt die Bücher ich binde,
Damit der Leſer zurecht ſich finde:
So Friedrich Wilhelm in Seinem Land,
Alle Herzen möcht' binden in einen Band.

Dieſe Jnſchrift hat die allerhöchſte Aufmerkſamkeit auf ſich
gezogen, denn noch ſpät in der Nacht erſchien ein Offizier aus
dem Gefolge des Königs im Hauſe des Herrn Feldweg, um
ſich, unter Belobung ſeines dadurch bewieſenen Patriotismus,
eine Abſchrift der vorſtehenden Worte zu erbitten.

Unter den Aufmerkſamkeiten, welche dem Könige während
ſeiner Anweſenheit in Koblenz erwieſen wurden erwähnt die
„Kobl. Ztg.“, daß der Metzger Franz Lill eine Wurſt verfer-
tigt und dem Könige und der Kaiſerin von Nußland im Schloſſe
präſentirt hat, an deren einem Ende ein künſtlich gearbeiteter
Schweinskopf ſich befand, und die ſodann ſchlangenartig bis
zu einer Länge von 130 Fuß fortgeſetzt war und alle Arten
feiner Wurſtſorten in Einem Darm vereinigte. Das Gewicht
betrug 120 Pfd. und erregte dieſes Meiſterſtück einer Wurſt
großes Wohlgefallen und Heiterkeit bei ihren Majeſtäten.

Ein Geizhals hielt, als ihm der Schneider Maaß zu einem
neuen Rocke nahm, den Athem an ſich um weniger Tuch zu
brauchen.
in ſeinem Hofe, um einen Hofhund und die Hundeſteuer zu
erſparen. Ein dritter freuete ſich, daß er noch vor dem Neu-
jahr ſterbe, weil er ſo die Neujahrsgeſchenke erſpare. Ein
vierter, den man antrieb, ſein Teſtament zu machen, ſetzte ſich
ſelber zum Erben ein!

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſch'ſchens Erben.

Ein anderer ſtand jede Nacht auf und bellte ſelber
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